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    Amtsblatt  Nr. 9
   der VG Erftal mit den Mitgliedsgemeinden
                       Bürgstadt und Neunkirchen
             und der Gemeinde Eichenbühl

42. Jahrgang | 30. 04.  2019

Jeder Baum, jede Hecke ist ein Strauß von Blumen, und man möchte zum Maienkäfer
werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herumschweben und alle seine Nahrung

darin finden zu können.

Johann Wolfgang von Goethe
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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

*  *  *

Standesamtliche Mitteilungen

 Wir gratulieren recht herzlich!
 Bürgstadt
 12.05. Herrn Norbert Münch, Königsberger Straße 1 zum 70. Geburtstag

 23.05. dem Ehepaar Raimund und Johanna Hofmann,
  St.-Urbanus-Straße 15 zur goldenen Hochzeit

 Neunkirchen
 09.05. Frau Maria Schlegel, Hauptstraße 23,
  Richelbach zum 85. Geburtstag

 09.05. dem Ehepaar Reinhold und Rosemarie Henn,
  Richelbach, Hauptstraße 36  zur goldenen Hochzeit

Geburten
04.04. Hailey Joline Rodenbusch, Tochter von Daniel Rodenbusch
 und Tatjana Lukjanow-Rodenbusch, Bürgstadt, Unterer
 Steffleinsgraben 15 B

09.04.     Samuel Fries, Sohn von Alexander Karl-Josef und Tanja
 Fries geb. Scheuermann, Bürgstadt, Hauptstraße 19

11.04. David Bezumov, Sohn von Sergej und Elena Bezumov
 geb. Svolev, Bürgstadt, Kolpingstraße 26

Eheschließung
13.04 Christoph Hoffmann und Ann-Christin Toth, Breslauer Straße 14,   
 Bürgstadt

Sterbefall
26.03.  Ludwig Heil, Neunkirchen, Im Eichholz 7, 65 Jahre

GEMEiNdE NEuNkirchEN

illegale Ablagerung von Grüngut und Gartenabfällen im Wald

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass die Entsorgung  von Grüngut 
und Gartenabfällen in der freien Natur, am Waldrand, an Waldwegen und Wald-
parkplätzen strengstens verboten ist!

Diese Art von Abfallentsorgung  ist illegal und wird gemäß dem Umwelt-Bußgeld-
katalog mit hohen Strafen geahndet. 

Garten- und Parkabfälle im Rahmen des Grüngutkonzeptes des Landkreises 
Miltenberg, z. B. Rasenschnitt, Garten- und Grünabfälle aus Privathaushaltungen, 
Strauchschnitt aus öffentlichen Anlagen (keine Wurzelstöcke!) sind auf dem ge-
meindlichen Grüngutsammelplatz zu entsorgen!
Dort werden die Garten- und Grünabfälle getrennt nach holzigen und krautigen 
Abfällen  gelagert.

Der Grüngutsammelplatz ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

    Sommer  (15. März – 31. Oktober) Dienstag 17:00 – 19:00 Uhr
    Freitag 17:00 – 19:00 Uhr
    Samstag 12:00 – 17:00 Uhr

    Winter  (01. November – 14. März) Samstag 13:00 – 15:00 Uhr

Wir bitten Sie um Beachtung !

GEMEINDE NEUNKIRCHEN        gez. Seitz, 1. Bürgermeister

*  *  *

der Schützenverein Bürgstadt 1911 e.V.
lädt ein zum

Schafkopfabend 2019
am Freitag, 3. Mai 2019

Einschreibung: ab 18 Uhr, Spielbeginn: 19 Uhr
im Schützenhaus Bürgstadt, Fleckenweg 6 (Sportzentrum)

Wir würden uns sehr freuen, Euch begrüßen zu dürfen!       

www.sv-buergstadt.de
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MArkT BÜrGSTAdT
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 9. April 2019
Einleitend zur Gemeinderatssitzung wurde zunächst vom Gremium das gemeindliche 
Einvernehmen zu vier privaten Bauanträgen erteilt, bevor man anschließend zum Haupt-
beratungspunkt der Sitzung, nämlich der Verabschiedung des Haushalts 2019 kam.

Nach der Haushaltsansprache von Bürgermeister Grün erläuterte Kämmerer und Ge-
schäftsstellenleiter Thomas Hofmann anhand des Vorberichtes die wichtigsten Zahlen 
des Haushaltes 2019.
Er schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

GR-Sitzung Bürgstadt vom 09.04.2019 
 
 
Einleitend zur Gemeinderatssitzung wurde zunächst vom Gremium das gemeindliche Einvernehmen zu 
vier privaten Bauanträgen erteilt, bevor man anschließend zum Hauptberatungspunkt der Sitzung, 
nämlich der Verabschiedung des Haushalts 2019 kam. 
 
Nach der Haushaltsansprache von Bürgermeister Grün erläuterte Kämmerer und Geschäftsstellenleiter 
Thomas Hofmann anhand des Vorberichtes die wichtigsten Zahlen des Haushaltes 2019. 
Er schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab 
 
 Verwaltungshaushalt 10.996.250,- €       (2018:   10.496.630 €) 
 Vermögenshaushalt 5.297.940,- €       (2018:     4.402.380 €) 
 Gesamthaushalt 16.294.190,- €       (2018:   14.899.010 €) 
 
Damit hat sich gegenüber 2018 das Volumen des Verwaltungshaushaltes um 499.620 € und das 
Volumen des Vermögenshaushaltes um 895.560 € erhöht.  
 
Im Verwaltungshaushalt kommt es bei folgenden Positionen zu größeren Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr: 
 

Einnahmen  Ansatz 
2018 

 

Ansatz 
2019 

 
 Grundsteuer A + B (zusammen) 647.600 € 677.300 € 
 Gewerbesteuer 3.600.000 € 4.000.000 € 
 Anteil an der Einkommensteuer 2.415.000 € 2.571.700 € 
 Anteil am Einkommensteuerersatz 177.900 € 187.400 € 
 Anteil an der Umsatzsteuer 372.300 € 366.100 € 

 
 

Weitere wichtige Einnahmen im Verwaltungshaushalt (Ansätze ähnlich dem Vorjahr) sind: 
                 Ansatz 2019 
 Gastschulbeiträge 175.000 € 
 Zuschuss f. offene Ganztagsschule 62.600 € 
 Zuschuss für die Schülerbeförderung 49.100 € 
 Gebühren f. Kindergarten und Kinderkrippe 204.000 € 
 Betriebskostenförderung f. Kindergarten u. Kinderkrippe 480.000 € 
 Kanalbenutzungsgebühren 500.000 € 
 Konzessionsabgabe Strom 110.000 € 
 Holzverkauf 200.000 € 

 
 

Ausgaben Ansatz  
2018 

 

Ansatz 
2019 

 Personalkosten insgesamt 2.800.180 € 2.937.980 € 
 Gastschulbeiträge (Ausgabe) 66.400 € 45.000 € 
 Straßenunterhalt 60.000 € 100.000 € 
 Kreisumlage (38%) 2.496.800 € 2.200.900 € 
 Gewerbesteuerumlage 725.300 € 753.000 € 
 Umlage an die VG Erftal 572.400 € 617.000 € 
 Zuführung zum Vermögenshaushalt 922.580 € 1.563.140 € 

 
Weitere Hauptausgaben im Verwaltungshaushalt (Ansätze ähnlich dem Vorjahr) sind: 
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 Schule Geb.unterhalt,Heizung,Reinigung,Verbrauchsgebühren, 
Versich. 

113.200 € 

 Kosten der Schülerbeförderung 70.000 € 
 Kanalunterhalt 160.000 € 
 Umlage an AZV Main-Mud f. Verwaltungs- u. Betriebskosten 184.800 € 
 Wald – Rückungen, Forstpflanzen u.ä.  80.000 € 

 
Diese Zahlen führen dazu, dass in diesem Jahr die Zuführung vom Verwaltungs- zum 
Vermögenshaushalt 1.563.140 € beträgt. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (Höhe der 
Tilgungsleistung) beträgt 324.900 €. Demnach beträgt die freie Finanzspanne 1.238.240 €. 
 
Folgende weitere größere Ausgaben sind im Vermögenshaushalt geplant: 
 

Rathaus – Planung barrierefreier Zugang u. Dachgeschoss-San. 10.000 € 
Feuerwehr – Ersatzbeschaffung Fahrzeug HLF 20 350.000 € 
Feuerwehr – Beschaffungen (allgemein)  10.000 € 
Feuerwehr – Beschaffung Atemschutzgeräte 35.000 € 
Feuerwehr– Ergänzung Schutzkleidung 8.000 € 
Rettungszentrum – Hausinstallation 35.000 € 
Feuerwehr – Ertüchtigung Einsatzzentrale 4.000 € 
Feuerwehr – Fliesensanierung Fahrzeughalle 5.000 € 
Katastrophenschutz – Beschaffung mobiler Stromerzeuger 46.000 € 
Schule – Anschaffungen (Digitalbudget) 10.000 € 
Schule – Planung Sanierung (Honorar) 50.000 € 
Schule – Sanierung 200.000 € 
Attraktivierung verschiedener Spielplätze 75.000 € 
Grunderwerb f. Kindergarten-Erweiterung 150.000 € 
Kindergarten/Kinderkrippe  Planung Erweiterung / Neubau  50.000 € 
Sporthalle – Umbau Toiletten Unterer Saal 40.000 € 
vorgesehener freiwilliger Beckensanierungsbeitrag f. Erftalbad 300.000 € 
Toranlage Ausgrabung 10.000 € 
Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm 40.000 € 
Konzeptentwicklung Altort 20.000 € 
Sanierung Hohenlindenweg 150.000 € 
Wegeleitsystem im Ortsbereich 70.000 € 
Ausbau „Höckerlein“ (Straße) 263.000 € 
Ausbau „Am Bildstock“ (Straße) 350.000 € 
Rad- u. Fußwegbrücke – Sanierung Belag 10.000 € 
Straßenbeleuchtung (LED-Umstellung) 100.000 € 
Investitionskostenanteil AZV Main-Mud (Schaltschrankanlagen) 100.000 € 
Englertsgraben (Flutmulde) 85.000 € 
Ausbau „Höckerlein“ (Kanal) 260.000 € 
Ausbau „Am Bildstock“ (Kanal) 290.000 € 
Friedhof – Sanierung Sandsteinmauer 10.000 € 
Friedhof – Planung u. Erweiterung 20.000 € 
Konzeptentwicklung Mittelmühle / Zoo-Dietz-Gelände  10.000 € 
Mittelmühle – Heizung/Lüftung/Mess-,Steuer- u. Regeltechnik 30.000 € 
Mittelmühle – Lichtsteuerung 10.000 € 
Mittelmühle – Folierung der Dachreiter 10.000 € 
Bauhof – Beschaff.v. Werkzeugen u.Maschinen(u.a.Absauganl.) 15.000 € 
Wegesanierung Bainweg 35.000 € 
Grunderwerb (Grundstücke / Gebäude) 1.000.000 € 
Grunderwerb (f. Umgehungsstraße v. Freistaat) 50.000 € 
Tilgung von Darlehen  324.900 € 

 
Diesen Ausgaben stehen folgende Einnahmen gegenüber: 

Diese Zahlen führen dazu, dass in diesem Jahr die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaus-
halt 1.563.140 € beträgt. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (Höhe der Tilgungsleis- 
tung) beträgt 324.900 €. Demnach beträgt die freie Finanzspanne 1.238.240 €.
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Diesen Ausgaben stehen folgende Einnahmen gegenüber: 
 

Zuschuss f. Fahrzeug-Beschaffung HLF 20 125.000 € 
Zuschuss Digitalbudget für Schule 9.000 € 
Zuschuss f. Konzeptentwicklung Altort 10.800 € 
Straßenausbaubeitragspauschale 50.000 € 
Zuschuss f. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 25.000 € 
Investitionspauschale 110.000 € 
Entnahme aus Rücklage (aus Haushaltsjahr 2018) 3.400.000 € 
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.563.140 € 

 
Aus der Jahresrechnung 2018 kann mit einem Sollüberschuss von rd. 3.400.000 € aus Mehreinnahmen 
bzw. Minderausgaben gerechnet werden.  
Für das Haushaltsjahr 2019 ist keine neue Darlehensaufnahme erforderlich. 
Die planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 324.900 € führen am Jahresende 2019 zu einem 
Schuldenstand von rd. 2.328.215 € (2018: 2.653.115 €). 
Somit werden in diesem Jahr 324.900 € Schulden getilgt. Die Zuführung zur echten Rücklage für die 
anstehenden Investitionen der Folgejahre errechnet sich mit 593.540,00 €. 
Das ergibt voraussichtlich folgende Pro-Kopfverschuldung (4.229 Einwohner) am Jahresende 2019 bei 
ordentlichen Schulden von 550,54 € (Landesdurchschnitt: 574 €). 
Trotz der aktuell guten Finanzausstattung des Marktes Bürgstadt, ist aufgrund der geplanten 
Investitionen in den Folgejahren weiterhin sorgsam und bedacht mit den vorhandenen Haushaltsmitteln 
umzugehen. 
Dem Zahlenwerk wurde einstimmig vom Gemeinderat Zustimmung erteilt.  
 
In einem weiteren Tagesordnungspunkt stand der Antrag der CSU-Fraktion auf Attraktivierung der 
Spielplätze unter Einbeziehung eines Fachplaners auf der Tagesordnung. 
Hierzu führte Bürgermeister Grün aus, dass sich bereits in nichtöffentlicher Sitzung am 11.09.2018 der 
Gemeinderat unter dem Titel „Spielplätze im Ortsbereich - Beratung zum weiteren Vorgehen bei der 
Attraktivierung“ mit den gemeindlichen Spielplätzen beschäftigte. 
In dieser Sitzung wurde damals entschieden, dass zur Beratung des weiteren Vorgehens in Bezug auf 
die Attraktivierung gemeindlicher Spielplätze eine Arbeitsgruppe gebildet wird. Diese soll sich aus dem 
Bürgermeister, je einem Vertreter der Verwaltung und dem Kindergarten sowie je einem 
Fraktionsvertreter zusammensetzen. 
Dieser Arbeitskreis hat zwischenzeitlich unter Teilnahme eines Vertreters aller Fraktionen am 17.10.2018 
und am 09.11.2018 getagt. 
Hierbei wurden u. a. Musterspielplätze in der näheren Umgebung besichtigt sowie anschließend die 
gemeindlichen Spielplätze auf deren Möglichkeiten zur Attraktivierung genau analysiert. 
Auf Basis dieser in der Besprechung festgelegten Anhaltspunkte hat die Verwaltung im Anschluss daran 
Kontakt mit Spielgeräteherstellern aufgenommen und einen Ortstermin auf den jeweiligen gemeindlichen 
Spielplätzen vereinbart. 
Inzwischen liegen insgesamt vier Vorschläge sowie Angebote vor. Diese wurde bereits mit der Einladung 
zu einer weiteren Arbeitsgruppensitzung am 25.04.2019 an die Teilnehmer per E-Mail versandt. 
 
Mit Schreiben vom 02.04.2019 beantragten der CSU-Ortsverband und die CSU-Fraktion  
mit nachfolgendem wörtlich übernommenem Inhalt die Attraktivierung der Spielplätze 
unter Einbeziehung eines Fachplaners: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Grün, 
das Thema “Attraktivierung der Spielplätze“ bei uns im Ort, hat genau vor einem Jahr begonnen mit der 
Forderung von Neubepflanzung von Bäumen im Bereich des Mainspielplatzes.  
 
Seit der Einberufung des Arbeitskreises sind 2 Sitzungen vergangen. 
Leider war der Bürgermeister erkrankt. Schade finden wir, dass keiner der stellvertretenden 
Bürgermeister an den Sitzungen teilnahm. Nach längerer Diskussion bei unserer Veranstaltung 
„Ortsspaziergang Spielplätze“ sind wir zu der Kenntnis gekommen, dass die Planung eines Spielplatzes 
eine Reihe von Arbeitsschritten und die Beantwortung von vielen Fragen nötig sind. 

Aus der Jahresrechnung 2018 kann mit einem Sollüberschuss von rd. 3.400.000 € aus Mehr- 
einnahmen bzw. Minderausgaben gerechnet werden. 
Für das Haushaltsjahr 2019 ist keine neue Darlehensaufnahme erforderlich.
Die planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 324.900 € führen am Jahresende 2019 
zu einem Schuldenstand von rd. 2.328.215 € (2018: 2.653.115 €).
Somit werden in diesem Jahr 324.900 € Schulden getilgt. Die Zuführung zur echten rück- 
lage für die anstehenden Investitionen der Folgejahre errechnet sich mit 593.540,00 €.
Das ergibt voraussichtlich folgende Pro-Kopfverschuldung (4.229 Einwohner) am Jahres- 
ende 2019 bei ordentlichen Schulden von 550,54 € (Landesdurchschnitt: 574 €).
Trotz der aktuell guten Finanzausstattung des Marktes Bürgstadt ist aufgrund der geplanten 
Investitionen in den Folgejahren weiterhin sorgsam und bedacht mit den vorhandenen 
Haushaltsmitteln umzugehen.
Dem Zahlenwerk wurde einstimmig vom Gemeinderat Zustimmung erteilt. 

In einem weiteren Tagesordnungspunkt stand der Antrag der CSU-Fraktion auf Attrakti- 
vierung der Spielplätze unter Einbeziehung eines Fachplaners auf der Tagesordnung.
Hierzu führte Bürgermeister Grün aus, dass sich bereits in nichtöffentlicher Sitzung am 
11.09.2018 der Gemeinderat unter dem Titel  „Spielplätze im Ortsbereich – Beratung zum 
weiteren Vorgehen bei der Attraktivierung“ mit den gemeindlichen Spielplätzen beschäf- 
tigte.
In dieser Sitzung wurde damals entschieden, dass zur Beratung des weiteren Vorgehens in 
Bezug auf die Attraktivierung gemeindlicher Spielplätze eine Arbeitsgruppe gebildet wird. 
Diese soll sich aus dem Bürgermeister, je einem Vertreter der Verwaltung und dem Kinder-
garten sowie je einem Fraktionsvertreter zusammensetzen.
Dieser Arbeitskreis hat zwischenzeitlich unter Teilnahme eines Vertreters aller Fraktionen 
am 17.10.2018 und am 09.11.2018 getagt.
Hierbei wurden u. a. Musterspielplätze in der näheren Umgebung besichtigt sowie an- 
schließend die gemeindlichen Spielplätze auf deren Möglichkeiten zur Attraktivierung 
genau analysiert.
Auf Basis dieser in der Besprechung festgelegten Anhaltspunkte hat die Verwaltung im 
Anschluss daran Kontakt mit Spielgeräteherstellern aufgenommen und einen Ortstermin 
auf den jeweiligen gemeindlichen Spielplätzen vereinbart.
Inzwischen liegen insgesamt vier Vorschläge sowie Angebote vor. Diese wurden bereits 
mit der Einladung zu einer weiteren Arbeitsgruppensitzung am 25.04.2019 an die Teilneh-
mer per E-Mail versandt.

Mit Schreiben vom 02.04.2019 beantragten der CSU-Ortsverband und die CSU-Fraktion mit 
nachfolgendem wörtlich übernommenem Inhalt die Attraktivierung der Spielplätze unter 
Einbeziehung eines Fachplaners:

(Fortsetzung S. 9)
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„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Grün,

das Thema  „Attraktivierung der Spielplätze“ bei uns im Ort hat genau vor einem Jahr begon- 
nen mit der Forderung von Neubepflanzung von Bäumen im Bereich des Mainspielplatzes. 

Seit der Einberufung des Arbeitskreises sind 2 Sitzungen vergangen.
Leider war der Bürgermeister erkrankt. Schade finden wir, dass keiner der stellvertretenden Bür-
germeister an den Sitzungen teilnahm. Nach längerer Diskussion bei unserer Veranstaltung 
„Ortsspaziergang Spielplätze“ sind wir zu der Kenntnis gekommen, dass für die Planung eines 
Spielplatzes eine Reihe von Arbeitsschritten und die Beantwortung von vielen Fragen nötig sind.
Wir sehen ein Gesamtkonzept für alle Spielplätze als Ausgangsbasis.

Folgende Fragen müssen unserer Meinung nach auf den Prüfstand:

	 c Festlegung der einzelnen Zielgruppen für den jeweiligen Spielplatz
	 c Festlegung der finanziellen Rahmen
	 c Miteinbeziehung von Fachleuten und Fachplanern zur Bedarfserhebung
  und Ideensammlung
	 c Planung und Konzept
	 c Kostenschätzung
	 c Ermittlung von Fördermitteln
	 c Umsetzung:  Miteinbeziehen von freiwilligen Helfern

Bei unserem „Ortsspaziergang Spielplatz“ am Mainspielplatz wurde uns gezeigt, wie vielfältig 
Anforderungen an Spielplätze heute gestellt werden. Es ist wichtig, alle Zielgruppen anzuspre-
chen und mit der Gesamtplanung einen geeigneten Fachplaner einzusetzen.
Unter den Wünschen, die an uns herangetragen wurden, war unter anderem die Nutzung des 
Spielplatzes für Rollstuhlfahrer. Die Anschaffung einer Rollstuhlschaukel wäre für den Mainspiel-
platz eine optimale Ergänzung. 
Eine weitere Idee wäre ein erhöhter Sandkasten sowie ein rollstuhlgerechter Zugang zum Was-
serspielplatz. Die Zuwegung des Spielplatzes müsste dementsprechend angepasst werden. Die 
vorhandenen Parkplätze und WC-Anlagen sind optimale Bedingungen, um den Mainspielplatz 
rollstuhlgerecht auszubauen. 
Auch wurde der Wunsch geäußert, den Spielplatz  „naturnah“ zu gestalten und somit Spielmög-
lichkeiten zu schaffen, die einen hohen Spielwert für die Kinder haben. Dies enthält z. B. Einsatz 
von natürlichen Materialien, Geländemodellierung und Bepflanzung. 
Auf bestehende Gefahren, wie z. B. der Auslauf des Wasserspielplatzes sei zu nah am Fahrradweg, 
sowie die Abgrenzung zur Straße wurde hingewiesen.

Wir hoffen auf eine zeitnahe Beratung des Gemeinderates zu unserem Antrag. 

Mit freundlichen Grüßen

Burkhard Neuberger , Fraktionsvorsitzender                Max-Josef Eck, Ortsvorsitzender“

Nachdem man verschiedene Argumente ausgetauscht hatte, beschloss man, dass der Ge-
meinderat den Arbeitskreis  „Spielplatz“ ermächtigt, im Bedarfsfall selbständig einen exter-
nen Fachplaner zur Überplanung der Spielplätze bzw. Wertung der vorliegenden Angebote 
heranzuziehen. Hierfür wird zunächst ein Tagungsplanungshonorar in der Größenordnung 
von ca. 1.000,- € vorgesehen.Erich Wolfert GmbH • Eichenbühler Str 87 • 63927 Bürgstadt • Tel 09371 66993-0. .:

Ihr autorisierter Servicepartner

TESTSIEGER imWerkstatt-Test derAUTO-BILD mit der
Auszeichnung "GOLDENER SCHRAUBENSCHLÜSSEL"

Mit der ServiceCard ab dem 5. Laufjahr bis zu
auf viele Service- und Verschleißteile.20% Rabatt

Frühlingsbrise für Ihr Fahrzeug

FRÜHJAHRSAKTION bis 30.6.2019: KLIMAANLAGENCHECK
für garantiert kühle, geruchsfreie und gesunde Luft in IhremAuto.
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VErWALTuNGSGEMEiNSchAFT ErFTAL
für den Markt Bürgstadt und die Gemeinde Neunkirchen

BEkANNTMAchuNG über das recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Europa-
wahl am 26. Mai 2019
1. Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für den Markt Bürgstadt und die Ge-

meinde Neunkirchen wird von Montag, 6. Mai, bis Freitag, 10. Mai 2019 (20. 
bis 16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten im rathaus 
Bürgstadt, Bürgerbüro, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt für Wahlberech-
tigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. Wahlberechtigte können die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprü-
fen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die 
im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Meldegesetz eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Mon-
tag, 6. bis spätestens Freitag, 10. Mai 2019, 12.00 uhr im rathaus Bürgstadt, 
Bürgerbüro, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt Einspruch einlegen. Der Ein-
spruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten späte-
stens am 5. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen An-
trag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Miltenberg durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Landkreises 
oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person.

 Der Wahlschein kann bis Freitag, 24. Mai 2019, 18 uhr, im rathaus Bürgstadt, 
Bürgerbüro, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt schriftlich, elektronisch oder 
mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 

 Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch 
bis zum Wahltag, 15 uhr, beantragen.

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
wenn

 a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 
das Wählerverzeichnis (bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung) bis zum 5. Mai 2019) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlord-
nung bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat,

 b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten Fris- 
ten entstanden ist,

 c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemein-
de von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfah-
ren hat.

 Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch 
bis zum Wahltag, 15 uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber 
telefonisch) beantragt werden.

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit 
Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
 - einen amtlichen Stimmzettel,
 - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 - einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zu übersenden ist, und
 - ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. 
Sie können auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An 
andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.

 Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Per-
son glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr 
bis zum Tag vor der Wahl (Samstag, 25. Mai 2019), 12 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 
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8. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 18 uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der deutschen Post AG unentgeltlich be-
fördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Bürgstadt, 30.04.2019            gez. Wolfgang Seitz
Verwaltungsgemeinschaft Erftal           Gemeinschaftsvorsitzender

*  *  *

  Führerscheinausbildung

  ist Vertrauenssache!

0175 / 5 22 68 98
die-fuehrerschein-macher.de 

Hauptstr. 43, 63927 Bürgstadt
Unterricht: Di & Mi 18.30 Uhr 

VGem. Erftal – Öffnungszeiten des rathauses Bürgstadt
An folgenden Tagen ist das rathaus für Sie geöffnet:
 Montag – Freitag                          8.00 Uhr – 12.00 Uhr
 sowie Montag                              13.00 Uhr – 18.00 Uhr
 und Mittwoch                               13.00 Uhr – 16.00 Uhr

Gerne sind wir nach vorheriger Terminabsprache unter der Tel. 09371/9738- 0 
auch in der Zeit von 12.00 Uhr – 13.00 Uhr für Sie da.

Das Bürgerbüro ist unter den folgenden Telefonnummern erreichbar:

Passamt / Einwohnermeldeamt / Standesamt  kasse / Fundbüro
Frau Gümperlein:  Tel. 09371/9738-19           Frau Fichtl:    09371/9738-15
Frau Ott:                     Tel. 09371/9738-17   Frau Metzinger:  09371/9738-10
Herr Schuhmacher: Tel. 09371/9738-31
Frau Reinhart: Tel. 09371/9738-17/19

die nächsten Gemeinderatssitzungen und Außendienststunden

Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden wie folgt statt:

Bürgstadt:  dienstag, 30. April 2019, um 19.30 uhr
     dienstag, 14. Mai 2019, um 19.30 uhr
     jeweils im Rathaus

Neunkirchen:  donnerstag, 2. Mai 2019, um 19.30 uhr
     donnerstag, 6. Juni 2019, um 19.30 uhr
     jeweils im Rathaus Neunkirchen, Sitzungssaal

     am Nachmittag Außendienststunden
     Neunkirchen:  16.00 – 17.00 uhr

Anträge können bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin im Rat- 
haus abgegeben werden. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im 
Aushangkasten und für Bürgstadt im Internet unter www.buergstadt.de 
und für Neunkirchen im Internet unter www.neunkirchen-unterfranken.de 
veröffentlicht. Hier können auch Kurzprotokolle der vorangegangenen 
öffentlichen Sitzungen nachgelesen werden.

Danke
Vielen Dank für die lieben Glück-
wünsche, Karten und Geschenke zur
Geburt unserer Tochter Jolina.
Wir haben uns sehr gefreut und ge-
nießen weiterhin die Zeit zu dritt. 

Daniel & Franziska Brand
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Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

GEMEiNdE  EichENBÜhL – haushaltssatzung 2019

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Eichenbühl 
folgende

haushaltssatzung 2019

§ 1

Der Haushaltsplan 2019 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im 
Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit ..........................................................................................................5.397.300,-- €
und im
Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit ..........................................................................................................1.753.500,-- €
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 
nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt 
festgesetzt:

1.  Grundsteuer
 a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 380 v. H.
 b)  für die Grundstücke (B) 380 v. H.

2.  Gewerbesteuer 370 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf  800.000,-- € festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2019 in Kraft.

Eichenbühl, den 17.04.2019  gez. Günther Winkler
GEMEINDE  EICHENBÜHL   1. Bürgermeister

Vorstehende Haushaltssatzung wurde vom Gemeinderat Eichenbühl in seiner Sitzung vom 20.03.2019 
beschlossen. Die Haushaltssatzung wird hiermit amtlich bekannt gemacht (Art. 65 Abs. 3, Art. 26 Abs. 
2 GO). Die Haushaltssatzung mit Anlagen sowie der Haushaltsplan liegen während der allgemeinen 
Dienstzeiten bei Herrn Schirmer (Kämmerei) zur Einsichtnahme aus.

GEMEiNdE EichENBÜhL
Änderungssatzung der kindergartengebührensatzung
Aufgrund von Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Eichen-
bühl folgende

Satzung
zur Änderung der kindergartengebührensatzung

§ 1

§ 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Die Benutzungsgebühr nach § 4 Abs. 1 und 2 reduziert sich um den hierfür ge-
währten staatlichen Beitragszuschuss zur Entlastung der Familien nach dem 
Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) und der dazu 
erlassenen Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG).

§ 2

Die Änderungssatzung tritt zum 1. April 2019 in Kraft.

Eichenbühl, den 11.04.2019    gez. Günther Winkler
GEMEINDE EICHENBÜHL     1. Bürgermeister

Die vorstehende Satzung wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 10.04.2019 beschlossen.
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GEMEiNdE EichENBÜhL
Änderung des Bebauungsplanes  „im Wengertsberg ii, Eichenbühl“
Änderung der regelung zu den Festsetzungen: dachgestaltung, dachneigung
Zulassung von Walm- und Zeltdächern sowie Zulassung einer dachneigung 
von 15 ° bis 45 °
Bekanntgabe der Änderung des Bebauungsplanes, Beteiligung der Öffent-
lichkeit im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB

Der Gemeinderat Eichenbühl hat in seiner Sitzung vom 10.04.2019 beschlossen, 
den bestehenden Bebauungsplan  „Im Wengertsberg II, Eichenbühl“ zu ändern. 
Die Regelung zur Dachform und zur Dachneigung wird erweitert. 
Neu festgelegt wird unter I Satz 1 der bauordnungsrechtlichen Festsetzung (Dach-
gestaltung) folgende Regelung:
Für alle Haustypen zulässig sind Satteldächer, Walmdächer und Zeltdächer, jeweils 
mit einer Dachneigung von 15 ° bis 45 °, Flachdächer und flach geneigte Pultdächer 
bis zu einer Dachneigung von 15 °.  I Satz 2 der bauordnungsrechtlichen Festset-
zung bleibt unverändert.

Das Änderungsverfahren des Bebauungsplanes wird im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13 a BauGB durchgeführt. Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
erfolgt nicht. Die Vorprüfung der Planungsänderung ergab, dass die Planungs-
änderung keine erheblichen Umweltauswirkungen haben wird. Durch die Zulas-
sung weiterer Dachformen, Walm- und Zeltdach, sowie mit der Zulassung einer 
Dachneigung zwischen 15 ° bis 45 ° werden keine relevanten neue Eingriffe in den 
Umweltbereich vorgenommen (§13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB). Mit den zugelassenen 
Änderungen wird nicht über das bisher zugelassene Maß in den Umweltbereich 
eingegriffen. Unter Hinweise in der Bebauungsplanänderung wird auf die strikte 
Einhaltung der Vorschriften zum Artenschutz hingewiesen. Die Vorschriften zum 
Artenschutz sind bei der Errichtung eines Neubaus oder bei einem Dachumbau zu 
beachten.

Die Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit bekanntgeben. Mit dieser Be-
kanntmachung findet die öffentliche Beteiligung und öffentliche Auslegung in 
einem angemessenen Zeitraum statt.

Der Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes  „Im Wengertsberg II, Eichenbühl“ 
einschließlich Begründung liegt in der Zeit vom

2. Mai bis 28. Mai 2019
im rathaus Eichenbühl, hauptstr. 97,
bei herrn Eckstein, Bauamt, i. Stock,

zu den allgemeinen Dienststunden aus und kann dort eingesehen werden.
Hierbei besteht die Möglichkeit zur Äußerung und Erörterung. Wünsche, Anre-
gungen und Bedenken können schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht wer-
den. Auf Wunsch wird die Planung erläutert.

Darüber hinaus können die Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde Eichen-
bühl www.eichenbuehl.de unter  „Aktuelles“ eingesehen werden.

Nach der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen können bei der Be- 
schlussfassung über die Änderung des Bebauungsplanes unberücksichtigt blei-
ben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, so- 
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hät-
ten geltend gemacht werden können. 

Eichenbühl, den 18.04.2019    gez. Günther Winkler
GEMEINDE EICHENBÜHL     1. Bürgermeister

c  Kundendienst
c		Verkauf und Service
c		Lichttechnik, EDV
c		Energie- und Gebäudetechnik
c		Installation Alt- und Neubau

www.oswaldundmenges.de
Schulstraße 14
63930 Neunkirchen
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Hauptstraße 47
63927 Bürgstadt

=  9 98 50

Fax: (0 93 71) 9 98 51
Mobil: 01 71/266 76 19

hubheiz-service@t-online.de

Praxis zu. und nun?
hEuTE ZuM ArZT
Sie haben Beschwerden, die Sie mit Hausmitteln oder der Hausapotheke nicht in den Griff bekom-
men. Bis zum nächsten Werktag können Sie nicht warten. Sie brauchen einen Arzt – noch heute. 
Für diese Fälle gibt es außerhalb der Sprechzeiten die deutschlandweite Nummer des Ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes:  = 116 117

WENN JEdE MiNuTE ZÄhLT
Sie haben plötzlich heftige Beschwerden oder hatten einen Unfall. Und fürchten ernste bis lebens-
bedrohliche Folgen, wenn Sie nicht sofort behandelt werden. Zum Beispiel bei Anzeichen eines 
Herzinfarktes, eines Schlafanfalls oder in einem ähnlich dringenden Notfall.
Jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren:  Wählen Sie sofort den Notruf:  = 112

Auch außerhalb der Sprechzeiten – zum Beispiel nachts und am Wochenende – sind Sie bestens versorgt: Bei akuten, nicht lebensbe-
drohlichen Beschwerden wählen Sie die Telefonnummer 116117. Hier erfahren Sie am schnellsten, wie und wo Sie die ärztliche Hilfe er-
halten, die Sie brauchen. Die Rufnummer 116117 funktioniert ohne Vorwahl und gilt deutschlandweit. Der Anruf ist für Sie kostenfrei – 
über das Festnetz und auch über das Mobiltelefon. Der ärztliche Bereitschaftsdienst versorgt sowohl Kassen- als auch Privatpaptienten.
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GEMEiNdE EichENBÜhL

BEkANNTMAchuNG über das recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Europa-
wahl am 26. Mai 2019
1. Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die Gemeinde Eichenbühl wird in 

der Zeit von Montag, 6. Mai, bis Freitag, 10. Mai 2019 (20. bis 16. Tag vor der 
Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und montags zusätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im rathaus Eichenbühl, Ein-
wohnermeldeamt, hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereit gehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, 
wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die 
im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldege-
setzes eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Mon-
tag, 6. bis spätestens Freitag, 10. Mai 2019, 12.00 uhr im Rathaus Eichenbühl, 
Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt wer-
den. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten späte-
stens am 5. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen An-
trag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Miltenberg durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Landkreises 
oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person.

 Der Wahlschein kann bis Freitag, 24. Mai 2019, 18 uhr, im Rathaus Eichenbühl, 
Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl schriftlich, elektronisch 
oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 

 Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch 
bis zum Wahltag, 15 uhr, beantragen.

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn
 a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 

das Wählerverzeichnis (bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung) bis zum 5. Mai 2019) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlord-
nung bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat,

 b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten Fris- 
ten entstanden ist,

 c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemein-
de von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfah-
ren hat.

 Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch 
bis zum Wahltag, 15 uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber 
telefonisch) beantragt werden.

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit 
Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
 - einen amtlichen Stimmzettel,
 - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 - einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zu übersenden ist, und
 - ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. 
Sie können auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An 
andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.

 Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl (Samstag, 25. Mai 
2019), 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
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8. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 18 uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der deutschen Post AG unentgeltlich be-
fördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Eichenbühl, 30.04.2019     gez. Günther Winkler
GEMEINDE EICHENBÜHL     1. Bürgermeister

*  *  *

Führerschein !?

Unterricht und Anmeldung:

Eichenbühl:  Montag 19:30 Uhr
Miltenberg:  Dienstag und Donnerstag 18:30 Uhr
Amorbach:  Montag und Donnerstag 19:00 Uhr 
Kleinheubach: Dienstag 19:00 Uhr
 Freitag  16:30 Uhr

Infos im Internet: www.fahrschule-grosskinsky.de 
oder einfach anrufen: 0170/3115887

Sie wollen eine kompetente und fachgerechte Führerschein-
ausbildung? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  

Wir bieten Ihnen:

  Ausbildung in allen Klassen
  optimale Ausbildung in Theorie und Praxis
  praxisgerechte Ausbildungsfahrzeuge

nochmal Ostern !!

www.@lles - lecker.de
Spezialitäten von

Wein - Wasser und Weide

vom 07. bis 19. Mai 2019

12. Mai 2019

MUTTERTAG
Spargelbuffet

Fleisch - und Fischgerichte
zu Taubertäler Spargel

mit Suppe und Nachtisch
( nur mit Tischreservierung )

nochmal Ostern !!

www.@lles - lecker.de
Spezialitäten von

Wein - Wasser und Weide

vom 07. bis 19. Mai 2019

12. Mai 2019

MUTTERTAG
Spargelbuffet

Fleisch - und Fischgerichte
zu Taubertäler Spargel

mit Suppe und Nachtisch
( nur mit Tischreservierung )

Aktionswoche „Gutes aus dem Meer“
vom 17. - 24. Mai 2009
mit Meeresfrüchtesalat, Scampi, 
Fischsuppe, Muscheln ...

Hauptstraße 161
63928 Eichenbühl
Telefon: 0 93 71 / 6 50 29 93
www.gasthaus-zum-ritter.de

Öffnungszeiten ab Mai:
Mo.-Do. 17:00 - 24:00 Uhr* 
Fr. 16:00 - 02:00 Uhr*
Sa. 11:00 - 02:00 Uhr
So. 10:00 - 23:00 Uhr
Feiertag: 10:00 - 24:00 Uhr

*Mittagstisch für Gruppen 
gerne auf Anfrage möglich.

63928 Eichenbühl z Hauptstr. 161 z =	0 93 71 / 9 47 35 50

Wir suchen Personal
für küche und Service auf Aushilfsbasis.

Tel.  09371 – 9473550
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Nachrichten
aus den Gemeinden

   ERFTAL
BOTE

   ERFTAL-
BOTE

Lärmende Gartengeräte – Was ist erlaubt?
Die Rasenmäherlärm-Verordnung aus dem Jahre 1992 gilt nicht mehr. Sie wurde 
ersetzt durch die weitergehenden Vorschriften der Geräte- und Maschinenlärm- 
schutzverordnung vom 29.08.2002.

Grundsätzlich gilt:
Motorbetriebene Gartengeräte (z. B. Rasenmäher, Rasentrimmer, Kantenschnei- 
der, Freischneider, Heckenscheren, Laubbläser bzw. -sammler, Vertikutierer, 
Schredder-, aber auch Motorkettensägen, Motorhacken) dürfen in Wohngebie- 
ten ausnahmslos nicht an Sonn- und Feiertagen betrieben werden. An Werk- 
tagen dürfen diese Geräte nur noch zwischen 7:00 und 20:00 Uhr betrieben 
werden. Dies gilt auch für lärmarme Geräte.

Für Freischneider, Grastrimmer, Graskantenschneider, Laubbläser und Laub- 
sammler gilt darüber hinaus ein Betriebsverbot auch an Werktagen in der 
Zeit von 7:00 bis 9:00 Uhr, 13:00 bis 15:00 Uhr und 17:00 bis 20:00 Uhr. Ausge-
nommen von diesen zusätzlichen Beschränkungen sind Geräte und Maschinen, 
die mit bestimmten Umweltzeichen der Europäischen Union gekennzeichnet 
sind und damit als lärmarm gelten.

Wir bitten um Beachtung dieser Regelungen.

*  *  *



26 27

Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke

Adler-Apotheke-CI/CD-Anzeige Amtsblatt-120 x 90-26-08-2016-DRUCK.indd   1 26.08.16   11:59

Meine Gesundheit in guten Händen 
im Gesundheitszentrum Bürgstadt

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 8:00 - 19:00 Uhr

Mittwoch Nachmittag geöffnet!
Samstag 9:00 - 13:00 Uhr

Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke

Adler-Apotheke-CI/CD-Anzeige Amtsblatt-120 x 90-26-08-2016-DRUCK.indd   1 26.08.16   11:59

Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke

Adler-Apotheke-CI/CD-Anzeige Amtsblatt-120 x 90-26-08-2016-DRUCK.indd   1 26.08.16   11:59

APPotheken Sie auch schon?
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Beratungsstelle für seelische Gesundheit
und Lebenskrisen in Miltenberg

Sozialpsychiatrischer dienst der AWO unterfranken e.V.
Brückenstraße 19, Miltenberg, Öffnungszeiten:  Mo. – Do.  9 -16 Uhr, Fr.  9 -14 Uhr
Tel. 09371/80325, E-Mail: spdi-miltenberg@awo-unterfranken.de

Tageszentrum für seelische Gesundheit und Artrio-hofcafé
Bischoffstraße 6, Miltenberg, Öffnungszeiten:  Mo. – Do.  8 -16 Uhr, Fr.  8 -14 Uhr
Tel. 09371-660188, E-Mail: tageszentrum-miltenberg@awo-unterfranken.de

Betreutes Wohnen
Bischoffstraße 8, Miltenberg, Öffnungszeiten:  Mo. – Do.  9 -16 Uhr, Fr.  9 -14 Uhr
Tel. 09371-668400, E-Mail: bew-miltenberg@awo-unterfranken.de
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häckerzeit
in der Martinsgasse
bei Franz u. Matthias dassing 
mit Familie

vom 30.04.2019 – 10.05.2019

Täglich ab 11.30 Uhr geöffnet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Martinsgasse 7 a, Bürgstadt
Tel. 0  93  71 / 6  69  91  49

Besuchen Sie uns auch in der Weinkulturnacht am 08.06.2019.

MERKBLATT

zur Pfl egefalltonne

Kommunale Abfallwirtschaft
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Der Landkreis unterstützt die Pfl ege zu Hause

Pfl egebedürftige und Behinderte haben oft einen erhöhten Anfall an spezifischen Abfällen. Der Landkreis   
Miltenberg unterstützt diesen Personenkreis mit der Pfl egefalltonne.

Auf Antrag erhalten Betroffene ein zusätzliches Restabfallvolumen von 60 Litern, entweder über eine zusätz-
liche 60-l-Restmülltonne oder den Austausch einer vorhandenen 60-l- Restmülltonne gegen eine 120-l-Rest-
mülltonne.

Damit steht bei 26 Restmüllabfuhrtagen im Jahr für jeden Fall ein zusätzliches kostenloses Restmüllvolumen 
von 1.560 Litern zur Verfügung.

Selbstverständlich kann das Restmüllvolumen bei Bedarf auf eigene Kosten auf größere Müllgefäße oder
zusätzliche Müllgefäße aufgestockt werden.

Die Verwendung einer Pfl egefalltonne berechtigt nicht zur Reduzierung des satzungsgemäßen Restmüllvolu-
mens.

 Erforderlich ist ein Antrag, der bei den Rathäusern, im Landratsamt Miltenberg - Kommunale   
  Abfallwirtschaft - und im Internet erhältlich ist.

Das Online-Antragsformular fi nden Sie unter: www.landkreis-miltenberg.de unter der Rubrik
  „Energie, Natur & Umwelt, Abfallwirtschaft, Formulare“       

(AbfW_Antrag_Personen_m_besond_Abfallanfall.pdf)

 Erforderlich ist eine Bestätigung des behandelnden Arztes oder der Sozialstation, die auf dem   
  Antragsvordruck abgegeben werden kann.

Aus rechtlichen Gründen muss bei Mietern der Grundstückseigentümer als Gebührenpfl ichtiger zustimmen 
und den Antrag mitunterschreiben.

Der Anspruch besteht nur für die Pfl ege zu Hause, Einrichtungen werden nicht gefördert.

Entfällt die Berechtigung, z.B. weil der Pfl egefall in ein Pfl egeheim wechselt, muss dies dem Landkreis unver-
züglich gemeldet werden. Ansonsten werden die entsprechenden Gebühren nacherhoben.

Bei einem vorübergehenden Aufenthalt in einer Pfl egeeinrichtung von bis zu vier Wochen oder einem Kranken-
hausaufenthalt entfällt die Berechtigung nicht.

Katja Breunig, Tel. 09371 501-393 
Daniela Eck, Tel. 09371 501-393
E-Mail: abfallwirtschaft@lra-mil.de

Sie haben noch Fragen? 
Dann wenden Sie sich bitte an die 
Mitarbeiterinnen im Landratsamt:
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Daniela Eck, Tel. 09371 501-393
E-Mail: abfallwirtschaft@lra-mil.de

Sie haben noch Fragen? 
Dann wenden Sie sich bitte an die 
Mitarbeiterinnen im Landratsamt:

informationen zur Pflegefalltonne

der Landkreis Miltenberg unterstüzt die Pflege zu hause
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Dienstag 30.04.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian

Mittwoch 01.05. MARIA, SCHUTZFRAU VON BAYERN
Miltenberg 10:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 10:00 Messfeier - Laurentiuskapelle 
Bürgstadt 10:00 Messfeier (f. Helene Groß (Leg.) / f. Verst. der Familien Ruppert und 

Geier / f. Günter Schmitt / f. Franz Bucher, leb. und verst. Angeh. / f. Josef
Ruhmannn und Angeh.) 

Wenschdorf 10:00 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 

Donnerstag 02.05. Hl. Athanasius
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Fatimakapelle 
Bürgstadt 17:00 Feierliche Eröffnung der Maiandachten 

anschließend Aussetzung und eucharistische Anbetung
Mainbullau 18:30 Maiandacht 

Freitag 03.05. HL. PHILIPPUS UND HL. JAKOBUS
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Bürgstadt 14:00 Hauskommunion

Samstag 04.05.
Bürgstadt 13:30 Wort-Gottes-Feier mit Trauung - Alte Kirche 

René und Anna-Klara Sämann, geb. Helmstetter

Miltenberg 16:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - 

Gemeindezentrum 
Miltenberg 17:30 Souirée mit den Musikern der Musikschule Dux und 

Musikschule Miltenberg - Pfarrkirche 
Miltenberg 18:30 Vorabendmesse  für die Pfarreiengemeinschaft

musikalisch gestaltet von der Musikschule Dux und Miltenberg (Kommunion in 
beiderlei Gestalten) (Spenden zugunsten des Martinsladen) - Pfarrkirche 

Bürgstadt 18:30 Wort-Gottes-Feier zum Florianstag der FFW Bürgstadt
Breitendiel 18:30 Messfeier zum Florianstag der FFW Breitendiel 

Sonntag 05.05. 3. SONNTAG DER OSTERZEIT - WEISSER SONNTAG IN BÜRGSTADT

Opfergabe zum Tag der feierlichen Erstkommunion
Bürgstadt 9:30 Treffen der Erstkommunionkinder im Pfarrsaal
Bürgstadt 10:00 Messfeier mit feierlicher Erstkommunion 

Miltenberg 10:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Miltenberg 14:00 Tauffeier
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz an der Stutzkapelle
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) für die Verstorbenen des Monats 

April - Pfarrkirche 
Breitendiel 19:00 Maiandacht am Felsenkeller 

2019

 

Dienstag 30.04.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian

Mittwoch 01.05. MARIA, SCHUTZFRAU VON BAYERN
Miltenberg 10:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 10:00 Messfeier - Laurentiuskapelle 
Bürgstadt 10:00 Messfeier (f. Helene Groß (Leg.) / f. Verst. der Familien Ruppert und 

Geier / f. Günter Schmitt / f. Franz Bucher, leb. und verst. Angeh. / f. Josef
Ruhmannn und Angeh.) 

Wenschdorf 10:00 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 

Donnerstag 02.05. Hl. Athanasius
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Fatimakapelle 
Bürgstadt 17:00 Feierliche Eröffnung der Maiandachten 

anschließend Aussetzung und eucharistische Anbetung
Mainbullau 18:30 Maiandacht 

Freitag 03.05. HL. PHILIPPUS UND HL. JAKOBUS
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Bürgstadt 14:00 Hauskommunion

Samstag 04.05.
Bürgstadt 13:30 Wort-Gottes-Feier mit Trauung - Alte Kirche 

René und Anna-Klara Sämann, geb. Helmstetter

Miltenberg 16:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - 

Gemeindezentrum 
Miltenberg 17:30 Souirée mit den Musikern der Musikschule Dux und 

Musikschule Miltenberg - Pfarrkirche 
Miltenberg 18:30 Vorabendmesse  für die Pfarreiengemeinschaft

musikalisch gestaltet von der Musikschule Dux und Miltenberg (Kommunion in 
beiderlei Gestalten) (Spenden zugunsten des Martinsladen) - Pfarrkirche 

Bürgstadt 18:30 Wort-Gottes-Feier zum Florianstag der FFW Bürgstadt
Breitendiel 18:30 Messfeier zum Florianstag der FFW Breitendiel 

Sonntag 05.05. 3. SONNTAG DER OSTERZEIT - WEISSER SONNTAG IN BÜRGSTADT

Opfergabe zum Tag der feierlichen Erstkommunion
Bürgstadt 9:30 Treffen der Erstkommunionkinder im Pfarrsaal
Bürgstadt 10:00 Messfeier mit feierlicher Erstkommunion 

Miltenberg 10:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Miltenberg 14:00 Tauffeier
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz an der Stutzkapelle
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) für die Verstorbenen des Monats 

April - Pfarrkirche 
Breitendiel 19:00 Maiandacht am Felsenkeller 

2019

Montag 06.05.
Bürgstadt 10:00 Dankgottesdienst der Kommunionkinder
Miltenberg 15:00 Rosenkranz - Klosterkirche 

Dienstag 07.05.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian
Miltenberg 9:00 Messfeier - Antoniusgedenken - Klosterkirche 

Mittwoch 08.05.
Miltenberg 10:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 10:30 Messfeier - Senioren Pfarrei Alzenau - Pfarrkirche 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Breitendiel 18:30 Messfeier 

Donnerstag 09.05.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian
Miltenberg 16:00 Männerbetstunde - Pfarrkirche 
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Fatimakapelle 
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Bürgstadt 18:30 Maiandacht - Alte Kirche
Mainbullau 18:30 Maiandacht 

Freitag 10.05.
Bürgstadt 8:00 Messfeier - Martinskapelle (f. Gehrlich Hedwig, Reinhard, Karl, Irmgard

und Alfons und Eltern (Leg.)) 

Miltenberg 19:00 Grenzgängergottesdienst 

Samstag 11.05.
Bürgstadt 14:00 Tauffeier 

für Ella Walter, Leni Breitenbach, Lara Breitenbach und Lotta Wagner

Miltenberg 16:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - 

Gemeindezentrum 
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz/Beichtgelegenheit
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse  für die Pfarreiengemeinschaft (f. Otmar und 

Liesel Hofmann / f. Norbert, Anton und Elisabeth Hofmann und Angeh. / 
f. Erwin Heinbücher und Angeh. / f. Albert und Helene Meisenzahl und 
Angeh. / f. Franz Kirchgeßner, Eltern und Geschwister / f. Familien 
Altmann und Gehrig / f. Elisabeth Pechtl, Hilde Klein und Eltern) 

Wenschdorf 18:30 Vorabendmesse als Familiengottesdienst 

Sonntag 12.05. 4. SONNTAG DER OSTERZEIT
Miltenberg 10:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Bürgstadt 10:00 Kinderkirche - Pfarrsaal (Die Geschichte von Maria)
Breitendiel 10:00 Messfeier 
Mainbullau 10:00 Messfeier 
Miltenberg 16:00 Messfeier in portugiesischer Sprache - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Breitendiel 19:00 Maiandacht an der Kapelle von Steinigers, Nibelungenstr. 

Montag 13.05.
Miltenberg 15:00 Rosenkranz - Klosterkirche 
Miltenberg 18:30 Messfeier



34 35

      
Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  .•..Mo...9..–.11.Uhr..•..Fr..15..–.17.Uhr

Rufnr.:..Pfarrbüro.Bürgstadt............................. 21.44 Mail:.pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de

. Telefax:.. .........................................94.77.31

. Pfarrer.Jan.Kölbel........................6.50.09.90. Mail:.jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de
 Pater.Dr..James.Kurianal.................94.77.30. Mail:.kurianal@yahoo.com
 Jugendseelsorger.Bernd.Winter....... 97 87 42 Mail:.bernd.winter@bistum-wuerzburg.de
. Diakon.Florian.Grimm.........0176.24894615. Mail:.florian.grimm@bistum-wuerzburg.de
. Past.-Ref..Marcus.Schuck............6.69.58.79. Mail:.marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de
 Gem.-Ref..Maria.Krines...............6.50.09.94. Mail:.maria.krines@bistum-wuerzburg.de
. Michael.Bailer.............................6..50..09..96. Mail:.michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
  
Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

Dienstag 14.05.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz - Alte Kirche
Bürgstadt 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats April - Alte Kirche 

(f. Alfred und Henriette Kling (Leg.) / f. Karl Schieszl, Eltern und Schw.-
Eltern / f. Albert Gehrig und zur Danksagung / f. Hans Hench) 

            Die Gottesdienste am Dienstag Abend sind ab heute wieder in der 
          Alten Kirche.

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  Mo 9-11 Uhr  · Fr 15-17 Uhr  

Rufnr.: Pfarrbüro Bürgstadt.............................21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de 

Fax.................................................94 77 31
Pfarrer Jan Kölbel…...................6 50 09 90 Mail: jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de

              Pater Dr. James Kurianal..............94 77 30 Mail: kurianal@yahoo.com

Jugendseelsorger Bernd Winter....97 87 42 Mail: bernd.winter@bistum-weurzburg.de

Diakon Florian Grimm...…..0176 24894615 Mail: florian.grimm@bistum-wuerzburg.de

Past.Ref. Marcus Schuck...........6 69 58 79 Mail: marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de

Gem.-Ref. Maria Krines..............6 50 09 94 Mail: maria.krines@bistum-wuerzburg.de

Michael Bailer.....................…....6 50 09 96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

Sperrmüllbörse

- Weißes Schlafzimmer (Bett, Lattenrost, diverse Schränke)
- Altdeutsches Sideboard mit zwei Glasfenstern
- Zwei kleinere Schränke, Höhe ca. 1 Meter, mit Glaseinsatz
kostenlos abzugeben ...................................................... 0151 651 336 53

1x gut erhaltenes herrenfahrrad
ca. 20 Jahre alt  ...........................................................................09371 / 8973

Gegenstand                             Telefon

Es wird wieder feucht fröhlich!
Unser Erftalbad öffnet am 13. Mai!
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Maria, Schutzfrau von Bayern, Herzogin von FrankenMaria, Schutzfrau von Bayern, Herzogin von Franken

Mittwoch                          01.05.                                                                                                   

Neunkirchen 10:00 Messfeier
Eichenbühl 10:00 Messfeier  
Richelbach 19:00 Feierliche Eröffnung der Maiandachten
Donnerstag                      02.05.                                                                           Hl. Athanasius  

Riedern 19:00 Messfeier
Schippach 19:00 Messfeier
Freitag                              03.05.                                                         Hll. Philippus u. Jakobus  

In den Pfarreien Eichenbühl, Neunkirchen und Riedern
9:30 Hauskommunion für Ältere und Kranke 

Freitag                              03.05.                                                         Hll. Philippus u. Jakobus  

Heppdiel 18:30 Glorreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier 

Samstag                           04.05.                                                                                                   

Schippach 11:00 Dankgottesdienst zur Diamantenen Hochzeit

3. Sonntag der Osterzeit3. Sonntag der Osterzeit

Samstag                           04.05.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier
Heppdiel 19:00 Messfeier
Sonntag                            05.05.                                                                                                   

Richelbach 8:30 Messfeier
Eichenbühl 10:00 Erstkommunionfeier für die Pfarrgemeinde  
Umpfenbach Patrozinium Hl. Philippus u. Hl. Jakobus

10:00 Messfeier im Gemeinschaftshaus Alte Schule  
Schippach 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung
Heppdiel/Windischb.Hauskommunion für Ältere u. Kranke
Montag                             06.05.                                                                                                   

Eichenbühl 10:00 Dankgottesdienst der Kommunionkinder
Umpfenbach 18:30 Maiandacht im Gemeinschaftshaus Alte Schule

19:00 Messfeier
Dienstag                           07.05.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Glorreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier

Richelbach 19:00 Messfeier
Windischb. 19:00 Maiandacht
Riedern 19:00 Maiandacht
Mittwoch                          08.05.                                                                                                   

Neunkirchen 18:30 Maiandacht
19:00 Messfeier

Donnerstag                      09.05.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier
Schippach 19:00 Messfeier

anschließend Maiandacht

Maria, Schutzfrau von Bayern, Herzogin von FrankenMaria, Schutzfrau von Bayern, Herzogin von Franken

Mittwoch                          01.05.                                                                                                   

Neunkirchen 10:00 Messfeier
Eichenbühl 10:00 Messfeier  
Richelbach 19:00 Feierliche Eröffnung der Maiandachten
Donnerstag                      02.05.                                                                           Hl. Athanasius  

Riedern 19:00 Messfeier
Schippach 19:00 Messfeier
Freitag                              03.05.                                                         Hll. Philippus u. Jakobus  

In den Pfarreien Eichenbühl, Neunkirchen und Riedern
9:30 Hauskommunion für Ältere und Kranke 

Freitag                              03.05.                                                         Hll. Philippus u. Jakobus  

Heppdiel 18:30 Glorreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier 

Samstag                           04.05.                                                                                                   

Schippach 11:00 Dankgottesdienst zur Diamantenen Hochzeit

3. Sonntag der Osterzeit3. Sonntag der Osterzeit

Samstag                           04.05.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier
Heppdiel 19:00 Messfeier
Sonntag                            05.05.                                                                                                   

Richelbach 8:30 Messfeier
Eichenbühl 10:00 Erstkommunionfeier für die Pfarrgemeinde  
Umpfenbach Patrozinium Hl. Philippus u. Hl. Jakobus

10:00 Messfeier im Gemeinschaftshaus Alte Schule  
Schippach 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung
Heppdiel/Windischb.Hauskommunion für Ältere u. Kranke
Montag                             06.05.                                                                                                   

Eichenbühl 10:00 Dankgottesdienst der Kommunionkinder
Umpfenbach 18:30 Maiandacht im Gemeinschaftshaus Alte Schule

19:00 Messfeier
Dienstag                           07.05.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Glorreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier

Richelbach 19:00 Messfeier
Windischb. 19:00 Maiandacht
Riedern 19:00 Maiandacht
Mittwoch                          08.05.                                                                                                   

Neunkirchen 18:30 Maiandacht
19:00 Messfeier

Donnerstag                      09.05.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier
Schippach 19:00 Messfeier

anschließend Maiandacht

Freitag                              10.05.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz
19:00 Messfeier

Richelbach 19:00 Maiandacht an der Grotte

4. Sonntag der Osterzeit4. Sonntag der Osterzeit

Samstag                           11.05.                                                                                                    

Eichenbühl 19:00 Messfeier
Neunkirchen 19:00 Messfeier
Sonntag                            12.05.                                                                                                   

Umpfenbach 8:15 Kirchenparade, Treffpunkt an der Bushaltestelle
8:30 Messfeier im Schützenhaus

Windischb. 10:00 Messfeier
Richelbach 10:00 Messfeier 
Riedern 10:00 Messfeier
Montag                             13.05.                                                                                                   

Umpfenbach 19:00 Messfeier im Gemeinschaftshaus Alte Schule
Dienstag                           14.05.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier

Richelbach 18:30 Maiandacht
19:00 Messfeier

Windischb. 19:00 Maiandacht

VERANSTALTUNGEN

Do 09.05. 14.00 NEUN, Senior/innen-Treff um 14 Uhr im Gasthaus „Adler“
Fr 10.05. 19.00 RICH, Maiandacht an der Grotte

Informationsveranstaltung Kirchenrenovierung Riedern

Die Renovierung der Pfarrkirche Riedern kann endlich beginnen. Mitte Mai ist es soweit.
Die Genehmigungen sind erteilt, die Finanzierung gesichert und die Gewerke vergeben.
Jetzt sind wir dran. Die Erdgeschossbänke werden demontiert und zur Renovierung in ein
Zwischenlager  gebracht.  Die  Bilder  (Kreuzweg)  sowie  sämtliche  lose  Figuren  werden
gereinigt und ebenfalls eingelagert. Die Kirchenbänke der Empore, die Altaremportreppe,
einschließlich Geländer, sowie ca. 330 qm Sandsteinplattenboden in unregelmäßiger Dicke
und Größe müssen ausgebaut werden. Diese Materialien können mitgenommen werden.
Für eine entsprechende Spende bedanken wir uns. Eine Informationsveranstaltung findet
am 10. Mai um 19.30 Uhr im Gasthaus Hirschen in Riedern statt. Auf euer Kommen freut
sich die Pfarrgemeinde Riedern und ganz besonders Pfr. Fröhlich.
Spendenkonto DE48 7966 8509 0500 2004 68
Der Überweisungsbeleg gilt bis zu einer Höhe von € 200,- als Spendenquittung, darüber
hinaus stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus.

Tel.  (0  93  71) 35  10 oder 22  93
Fax  (0  93  71) 35  49
E-Mail: mail@herbertschmitt.de
Internet: www.herbertschmitt.de
Eichenbühler Straße 83
63927 Bürgstadt (neben Autohaus Erftal)Nachfolger: André Schmitt
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Sorgen kann man teilen  –  Telefonseelsorge Untermain
= 08 00 / 11 10 111 und  = 08 00 / 11 10 222 (kostenfrei)

Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und höhen

Pfarramt Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl 
 Pfarrsekretärin Heike Leibfried, Tel. 09371-2556, Fax 09371-9488951
 E-Mail: pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrbüro geöffnet:   Montag  ........................................................ 14.00 – 18.00 Uhr
   Dienstag ..........................................................8.00 – 12.00 Uhr
   Donnerstag ................................................. 10.00 – 14.00 Uhr
   Freitag ..............................................................8.00 – 12.00 Uhr

Seelsorger  Pfarrer Artur Fröhlich
 Tel. 09371-2556 (Pfarrhaus Eichenbühl),
 E-Mail: artur.froehlich@bistum-wuerzburg.de

 Pastoralreferent hermann Gömmel
 Tel. 09371- 9488950 (Pfarrhaus Eichenbühl)
 Mo. bis Mi. und Fr. vormittags i.d.R. erreichbar.
 E-Mail: hermann.goemmel@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrvikar krzysztof Winiarz
 Tel. 09378 -9082830, Fax 09378-9082831(Pfarrhaus Neunkirchen)
 E-Mail: krzystof.winiarz@bistum-wuerzburg.de

Freitag                              10.05.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz
19:00 Messfeier

Richelbach 19:00 Maiandacht an der Grotte

4. Sonntag der Osterzeit4. Sonntag der Osterzeit

Samstag                           11.05.                                                                                                    

Eichenbühl 19:00 Messfeier
Neunkirchen 19:00 Messfeier
Sonntag                            12.05.                                                                                                   

Umpfenbach 8:15 Kirchenparade, Treffpunkt an der Bushaltestelle
8:30 Messfeier im Schützenhaus

Windischb. 10:00 Messfeier
Richelbach 10:00 Messfeier 
Riedern 10:00 Messfeier
Montag                             13.05.                                                                                                   

Umpfenbach 19:00 Messfeier im Gemeinschaftshaus Alte Schule
Dienstag                           14.05.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier

Richelbach 18:30 Maiandacht
19:00 Messfeier

Windischb. 19:00 Maiandacht

VERANSTALTUNGEN

Do 09.05. 14.00 NEUN, Senior/innen-Treff um 14 Uhr im Gasthaus „Adler“
Fr 10.05. 19.00 RICH, Maiandacht an der Grotte

Informationsveranstaltung Kirchenrenovierung Riedern

Die Renovierung der Pfarrkirche Riedern kann endlich beginnen. Mitte Mai ist es soweit.
Die Genehmigungen sind erteilt, die Finanzierung gesichert und die Gewerke vergeben.
Jetzt sind wir dran. Die Erdgeschossbänke werden demontiert und zur Renovierung in ein
Zwischenlager  gebracht.  Die  Bilder  (Kreuzweg)  sowie  sämtliche  lose  Figuren  werden
gereinigt und ebenfalls eingelagert. Die Kirchenbänke der Empore, die Altaremportreppe,
einschließlich Geländer, sowie ca. 330 qm Sandsteinplattenboden in unregelmäßiger Dicke
und Größe müssen ausgebaut werden. Diese Materialien können mitgenommen werden.
Für eine entsprechende Spende bedanken wir uns. Eine Informationsveranstaltung findet
am 10. Mai um 19.30 Uhr im Gasthaus Hirschen in Riedern statt. Auf euer Kommen freut
sich die Pfarrgemeinde Riedern und ganz besonders Pfr. Fröhlich.
Spendenkonto DE48 7966 8509 0500 2004 68
Der Überweisungsbeleg gilt bis zu einer Höhe von € 200,- als Spendenquittung, darüber
hinaus stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus.

Evang.-Luth. kirchengemeinde Miltenberg
Dienstag, 30.04. 18.00 Uhr Teamerkurs    
Sonntag, 05.05. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl
  anschl. Kirchen-Café im Gemeindehaus
 11.30 Uhr Kleinkindergottesdienst
Dienstag, 07.05. 19.00 Uhr Ökum. Friedensgebet
Mittwoch, 08.05. 19.30 Uhr Kirchenchorsingkreis
Sonntag, 12.05. 10.00 Uhr Konfirmation; Gottesdienst mit Hl. Abendmahl 
  mit dem Jugendchor der Ökum. Kinderkantorei
  und der Ökum. Schola
Montag, 13.05. 20.00 Uhr Kontemplation

regelmäßige Veranstaltungen 

Montags, wöchentlich 16.00 Uhr Seniorentanz im Evang. Gemeindehaus 
Dienstags, wöchentlich 15.30 Uhr Krabbelgruppe, Frau Link, Tel. 6693929
Dienstags, alle zwei Wochen 20.00 Uhr Ökum. Schola, Frau Faust, Tel. 66539
Donnerstags wöchentlich 10.00 Uhr  Krabbelgruppe, Frau Nitsche, Tel. 0171-2693028
Donnerstags, wöchentlich  19.00 Uhr Posaunenchor-Probe, Herr Förster, Tel. 668455
Freitags, wöchentlich 18.00 Uhr Russischer Chor, Frau Granzon, Tel. 4611

Weitere informationen unter www.evangelisch-miltenberg.de
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Veranstaltungskalender

Bürgstadt

kath. Pfarrgemeinde St. Margareta Bürgstadt
„Junge Seniorinnen und Senioren“
16. Mai (Donnerstag) Ausflug nach Oberzell       
    13.00 Uhr Abfahrt an den bekannten Haltestellen              
     –  Andacht im Kloster Oberzell    
     –  Treffen mit Pfarrer Postler und Führung
      im Klostergarten Oberzell
     –  Einkehr im Gasthaus  „Krone“ in Helmstadt
Alle sind herzlich eingeladen.
Bitte Anmeldung bei Karin und Hermann Bretz, Tel. 5533.

Voranzeige:  Am 13. Juni 2019 Fahrt nach Preunschen, Andacht in der Kirche 
„St. Antonius v. Padua und St. Erasmus“ in Preunschen, Wanderung/Fahrt nach 
Amorbach und Einkehr in der  „Brauerei Etzel“, Amorbach.

„helfen verbindet – Wir verschenken eine Stunde Zeit!“
Bürgerschaftliches Engagement in Bürgstadt
Die Helferinnen und Helfer stehen ehrenamtlich und vertraulich allen Bewoh-
nern von Bürgstadt zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen!
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag unter der Tel.-Nr. 09371/9492010.
Mehr Infos zu den möglichen Hilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt
Montags um 19:30 Uhr: Feuerwehrdienst
Bitte aktuellen Übungsplan beachten:
www.feuerwehr-buergstadt.de/aktuelles/termine

kath. Frauenbund & kunterbun(d)t
Die Krabbelgruppe  „Kleine Strolche“ trifft sich jeden Donnerstag
von 9.30 Uhr – 11.00 Uhr im Jugendraum der Mittelmühle.

Beratung • Planung • Ausführung

Hauck
Ralph Hauck
Schaftrieb 2

63928 Eichenbühl
Telefon (0 93 71) 15 53
Telefax (0 93 71) 20 68

E-Mail: elektro-hauck@t-online.de

Elektrotechnik

l	Verkauf und Reparatur
 von Elektrogeräten 
l  Stark- u. Schwachstrom-
 Installation
l  Photovoltaik- und Solaranlagen
l Zentrale Staubsaugeranlagen

l	 Wohnraum-
 Lüftungsanlagen
l Kundendienst – E-CHECK
l EDV- und Telefonanlagen
l Gebäudetechnik – EIB
l  Elektroheizungen
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Veranstaltungskalender

... Bürgstadt

kath. Frauenbund Bürgstadt
11.05. 9.00 Uhr Frauenfrühstück im Landgasthof Adler
 (nur mit Anmeldung!)

FF Bürgstadt
04.05. 18.15 Uhr Florianstag im Bürgerzentrum Mittelmühle

Pfarreiengemeinschaft
05.05. 10.00 Uhr Weißer Sonntag (Neue Kirche)

Bulldogfreunde
05.05. 11.00 Uhr Anglühen, Bürgerzentrum Mittelmühle

Geflügelzuchtverein 
05.05. 13.00 – 16.00 Uhr Kükenschau an der Zuchtanlage 

kolpingsfamilie
06.05. 19.30 Uhr Themenabend im Pfarrsaal

Gäste-info
07.05. 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung in der Churfrankenvinothek

kJG Bürgstadt
11./12.05.   Verkauf von Fleißigen Lieschen (nach der Kirche)

Seniorenkreis
14.05. 15.00 Uhr Muttertagsfeier

Vdk Ortsverband
14.05. 15.00 Uhr Muttertagsfeier 

Schützenverein 
17.05. 19.00 Uhr Ehrenabend im Schützenhaus 

EINLADUNG
Für das Kolpingwerk Deutschland ist und bleibt die Europäische Union Garant 
für Freiheit und Frieden, Stabilität und Wohlstand in Europa.

die kolpingsfamilie Bürgstadt möchte im Rahmen einer Informationsver-
anstaltung mit der Hanns Seidel Stiftung alle Bürgerinnen und Bürger für das 
Thema EUROPA sensibilisieren und lädt hierzu herzlich ein.

EUROPA WÄHLEN –
ZUKUNFT GESTALTEN 
Ein selbstbewusstes Europäisches Parlament für 500 Mio. Europäer / Vision und 
Auftrag / Europäische Identität / Die Erfolge der EU / Sprengsatz Nationalismus / 
Europa 2020 – Reform der EU / Wir Europäer

Montag, 06. Mai 2019, 19.30 uhr 
Pfarrsaal der neuen kirche, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt 

Referent: Michael G. Möhnle 
Journalist, Medienexperte, ehem. Pressesprecher im Europäischen Parlament 

Seminarleiter: Bertram Muth 

Kooperationspartner: Kolping Akademie Würzburg  

Kolping



44 45

Veranstaltungskalender

Neunkirchen
kleintierzuchtverein Neunkirchen und Erftal e.V.
30.04. 20.00 Uhr  Monatsversammlung in der Kleintierzuchtanlage  

FF umpfenbach
11./12.05.   Jubiläumsfest 

FF Neunkirchen
30.04.   18.00 Uhr  Maibaumfest
  im Gemeinschaftshaus Neunkirchen
02. – 05.05. Ausflug nach Hamburg 
09.05.   19.30 Uhr  Übung 

FF richelbach
30.04.  18.00 Uhr  Maibaumfest

Musikverein richelbach
01.05.  12.00 Uhr  Maifest im Gemeinschaftshaus Richelbach

Frauenbund richelbach
10.05.  19.00 Uhr  Maiandacht an der Grotte

Frauenbund umpfenbach
15.05.  Maiandacht an der Grotte

Nachbarschaftshilfe – Zeit füreinander im Erftal und auf den höhen
Brauchen Sie Hilfe? Wir sind zum Helfen bereit! Wir verschenken eine Stunde Zeit. 
Rufen Sie uns an. Wir nehmen von Montag bis Freitag von 17:00 - 19:00 Uhr Ihren 
Hilferuf entgegen.
Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer:
aus Neunkirchen, Richelbach und Umpfenbach ............................. 09371 6694904

Mehr infos entnehmen Sie bitte unserem Faltblatt.
Besuchen Sie uns auf unserer internetseite:  www.zeit-fuereinander-euh.de

Häckerwirtschaft
in der »Zehntscheune«
vom 3. Mai – 19. Mai 2019

Täglich ab 11.30 Uhr geöffnet.

Familie Alexander Farrenkopf
Freudenberger Straße 35, Bürgstadt
Telefon: (0 93 71) 53 15  z	 www.weinbau-farrenkopf.de

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Umpfenbacher Straße 2 z 63930 Richelbach z info@lackiererei-schlegel.de z www.lackiererei-schlegel.de 

Krautäcker 1  z  97892 Kreuzwertheim  z  Tel. 0 93 42 - 93 45 125

Lackier- / Karosseriearbeiten
Unfallinstandsetzung
Steinschlag- / Autoglasreparatur
Lack- / Innenraumpflege
Gutachtenerstellung
Service nach Herstellervorgaben
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Veranstaltungskalender

Eichenbühl

SPd/uWG
13.05. 19.30 Uhr Mitgliederversammlung im Café Erftal 

FF Eichenbühl
08.05. 19.00 Uhr Übung 
11.05. 20.00 Uhr Florianstag im Feuerwehrhaus 

Pfarrei Eichenbühl
05.05. 10.00 Uhr Erstkommunion
  in der Pfarrkirche St. Cäcilia 

Fc heppdiel
11.05. 19.00 Uhr Generalversammlung
  mit Neuwahlen im Sportheim 

FF riedern
11.05. 19.00 Uhr 130 Jahre Feuerwehr Umpfenbach
13.05. 19.00 Uhr Technischer Dienst 

Nachbarschaftshilfe – Zeit füreinander im Erftal und auf den höhen
Brauchen Sie Hilfe? Wir sind zum Helfen bereit! Wir verschenken eine Stunde Zeit. 
Rufen Sie uns an. Wir nehmen von Montag bis Freitag von 17:00 - 19:00 Uhr Ihren 
Hilferuf entgegen.
Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer:
aus Eichenbühl ................................................................................................ 09371 6694903
aus Riedern, Pfohlbach und Guggenberg ............................................. 09371 6694905
aus Heppdiel, Windischbuchen, Schippach und Berndiel ............... 09371 6694906

Besuchen Sie uns auf unserer internetseite:  www.zeit-fuereinander-euh.de 

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.de

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.dewennAutodann.de
63928 Eichenbühl Fon 0 93 71 - 60 86

Service
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Veranstaltungskalender

   

Allgemein
deutsche rentenversicherung – Sprechtage in Miltenberg
Die Deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellte in 
Miltenberg, Fährweg 35 (nicht Landratsamt) Sprechstunden ab. Diese finden 
montags und mittwochs von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.30 Uhr statt. 
Termine sind zu vereinbaren unter der Tel. 09371 501-152, montags – mittwochs 
von 8.00 Uhr – 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr – 18.00 Uhr und freitags von 
8.00 – 13.00 Uhr. Dazu müssen Sie Ihre Versicherungsnummer durchgeben. 

Mainduathlon Miltenberg geht in die zweite runde
Am Samstag, den 04.05.2019 findet der 2. Mainduathlon Miltenberg statt. Nach 
dem sportlichen Teil spielt ab 18 Uhr die Band  „Schmitti & Friends“. Für Essen und 
Getränke sorgt der TV Miltenberg mit der Unterstützung zweier Catering-Unter-
nehmen. Infos und Anmeldung zur Veranstaltung unter www.mainduathlon.de.
Der Eintritt für Zuschauer ist frei.

Schwangerenberatung, Schwangerschafts-konfliktberatung
und Nachbetreuung: Landratsamt Miltenberg, Gesundheitsamt, Brückenstr. 2.
Terminvereinbarungen unter Tel. 09371/501-510.

hilfe für Frauen in Not
Die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes Miltenberg ist erreichbar im 
Landratsamt Miltenberg während der allgemeinen Dienstzeiten, Zimmer Nr. 317, 
Tel.-Nr. 09371/501-415.

Kreuzbund Miltenberg 

(Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft
für Suchtkranke und Angehörige)

Wöchentliche vertrauliche Gesprächskreise:

Montag 19.00 – 21.00 Uhr  Info: 09371/6698658
Dienstag  19.30 – 21.30 Uhr  Into: 09371/1623
Donnerstag  19.30 – 21.30 Uhr  Info: 09378 /1786

Frauengesprächskreis:
letzter Dienstag im Monat Info: 09371/1623

c  Kesselaustausch von Bestandsanlagen;
 Online-Angebotserstellung zum Festpreis mit dem
 Heizungsrechner auf www.schlegel-hts.de

c   Durchführung des hydraulischen Abgleichs

c   Heizwasseraufbereitung für Bestands- und Neuanlagen

c   Einbau von Neuanlagen (Heizung / Sanitär)

c   Heizungswartungen
 (Wir bieten verschiedene Service-Pakete an.)

c   Kundendienst bei Störungen

c   Servicepartner der Kesselfirmen Viessmann und Guntamatic

c   Fernüberwachung der Heizungsanlage

c   Beratung und Abwicklung über mögliche Förderprogramme

c   Badsanierung

c   Verleih von Bautrockner, mobiles Heizgerät
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  •  Telefon: 116 117
Ein Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

(Dienstzeiten: von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr, an Feiertagen von 18.00 Uhr am Vor-
abend bis 8.00 Uhr des folgenden Werktages am Mittwoch von 13.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr)
Sofern Ihr Hausarzt/behandelnder Arzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in dringenden Behand-
lungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB, Tel. 116 117 (kostenfrei), einen dienst-
habenden Arzt des hausärztl. Bereitschaftsdienstes sowie ggf. auch einen diensthabenden Facharzt.

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl

Amtsblattredaktion: – Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Frau Ott oder Herr Schuhmacher, 
  Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 97  38 -17, -31,  
  Fax: 0  93  71 / 6500  503, E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de;
 – Gemeinde Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl,
  Tel. 09371/9720-0, E-Mail: info@eichenbuehl.de

Auflage:  4.050 Erscheinungsweise:  dienstags, alle 14 Tage

Abgabeschluss: Anzeigen und Texte müssen für die nächste Ausgabe 10/2019 bis 
Freitag, den 3. Mai 2019, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattredaktion, Große 
Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, eingegangen sein.

Anzeigeneinteilung,
Herstellung/Druck: Druckerei Berthold, Kolpingstraße 1, Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 6  73  08
 Fax: 0  93  71 / 6  95  30, E-Mail: druckereiberthold@t-online.de

Verteilung: kostenlos an alle Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal und der Gemeinde Eichenbühl

Für Druckfehler oder fälschlich vermittelte Information kann keine Haftung übernommen 
werden, ebenfalls nicht für unverlangt eingesandte Bilder und Manuskripte.
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ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr  (ohne Gewähr)

30.04. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
01.05. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
02.05. Abtei-Apotheke Debonstraße 3 D, Amorbach Tel. 09373/97370
03.05. Anker-Apotheke Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/6689801
04.05. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
05.05. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
06.05. Adler-Apotheke Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/9480700
07.05. Nibelungen-Apotheke  Marktplatz 11, Amorbach Tel. 09373/1632
08.05. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
09.05. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
10.05. Michaelis-Apotheke Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/4499
11.05. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
12.05. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
13.05. Abtei-Apotheke Debonstraße 3 D, Amorbach Tel. 09373/97370
14.05. Anker-Apotheke Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/6689801

01.05. Rolf Schwetzka, Reuenthaler Straße 7a, Weilbach, Tel. 09373/205950
04./05.05. Dr. med. dent. Tina Löffler, Hauptstraße 65, Miltenberg, Tel. 09371/6263
11./12.05. Dr. med. dent. Tobias Mannherz, Hauptstraße 25, Miltenberg, Tel. 09371/3145
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